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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1991 Ausgegeben am 18. Jänner 1991 10. Stück

2 2 . Bundesgesetz: 51. Gehaltsgesetz-Novelle und Änderung des Richterdienstgesetzes
(NR: GP XVIII RV 12 AB 28 S. 7. BR: AB 4011 S. 535.)

2 3 . Bundesgesetz: 43. Vertragsbedienstetengesetz-Novelle und Änderung der Bundesforste-Dienstord-
nung 1986
(NR: GP XVIII RV 13 AB 29 S. 7. BR: AB 4012 S. 535.)

24 . Bundesgesetz: Änderung des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979, des Richterdienstgesetzes, des
Vertragsbedienstetengesetzes 1948, der Bundesforste-Dienstordnung 1986, des
Pensionsgesetzes 1965, des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes und des
Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 aus Anlaß der Einrichtung von unabhängigen
Verwaltungssenaten
(NR: GP XVIII RV 16 AB 30 S. 7. BR: AB 4013 S. 535.)

2 2 . Bundesgesetz, mit dem das Gehaltsgesetz
1956 (51. Gehaltsgesetz-Novelle) und das

Richterdienstgesetz geändert werden

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Gehaltsgesetz 1956, BGBl. Nr. 54, zuletzt
geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 447/1990, wird wie folgt geändert:

1. Die Tabellen im § 28 Abs. 3 erhalten folgende
Fassung: 2. Im § 30 Abs. 1 Z 2 wird der Betrag „1 344 S"

durch den Betrag „1 423 S" und der Betrag
„1 707 S" durch den Betrag „1 808 S" ersetzt.

3. Im § 30 b Abs. 2 werden ersetzt:
a) in Z 1 der Betrag „463 S" durch den Betrag

„490 S",
b) in Z 2 und Z 3 lit. a der Betrag „1215 S"

durch den Betrag „1287 S",
c) in Z 3 lit. b der Betrag „1460 S" durch den

Betrag „1546 S".

4. § 30 c Abs. 2 lautet:

„(2) Die Pflegedienst-Chargenzulage beträgt
monatlich

1. für Stationspfleger und Stationsschwestern
1 920 S,

2. für Oberpfleger und Oberschwestern 2471 S,
3. für Pflegevorsteher und Oberinnen 3020 S."

16 14
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5. Im § 38 Abs. 1 wird der Betrag „861 S" durch
den Betrag „912 S" ersetzt.

6. Im § 38 a Abs. 1 wird der Betrag „642 S" durch
den Betrag „680 S" ersetzt.

7. Die Tabelle im § 39 Abs. 3 erhält folgende
Fassung:

8. Die Tabelle im § 42 Abs. 1 erhält folgende
Fassung:

9. Im § 42 Abs. 1 letzter Satz wird der Betrag
„67 502 S" durch den Betrag „71 485 S" ersetzt.

10. Im § 43 Abs. 1 wird der Betrag „3 382 S"
durch den Betrag „3 582 S" ersetzt.

11. Die Tabelle im §48 Abs. 3 erhält folgende
Fassung:

12. Im § 50 Abs. 3 wird der Betrag „6 146 S"
durch den Betrag „6 509 S" ersetzt.

13. Die Tabelle im § 55 Abs. 1 erhält folgende
Fassung:

14. Im § 56 Abs. 2 wird der Betrag „2 689 S"
durch den Betrag „2 848 S" ersetzt.

15. §57 Abs. 2 lautet:

„(2) Die Dienstzulage beträgt
a) für Leiter der Verwendungsgruppe L PA
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b) für Leiter der Verwendungsgruppe L 1

c) für Leiter der Verwendungsgruppen L 2a 2,
L 2b 3 und L 2b 2

d) für Leiter der Verwendungsgruppen L 2a 1
und L 2b 1

e) für Leiter der Verwendungsgruppe L 3

16. Im § 58 Abs. 4 wird der Betrag „654 S" durch
den Betrag „693 S" und der Betrag „1 200 S" durch
den Betrag „1 271 S" ersetzt.

17. § 58 Abs. 6 lautet:

„(6) Die im Abs. 5 angeführte Dienstzulage
beträgt

In der Verwendungsgruppe L 3 erhöht sich diese
Dienstzulage bei den im Abs. 5 Z 1 genannten
Fremdsprachenlehrern an Polytechnischen Lehr-
gängen und bei den im Abs. 5 Z 3 genannten
Lehrern für Werkerziehung an Polytechnischen
Lehrgängen und an hauswirtschaftlichen Berufs-
schulen um 379 S. In der Verwendungsgruppe
L 2b 1 erhöht sich die im ersten Satz angeführte
Dienstzulage bei den im Abs. 5 Z 3 genannten
Lehrern für Werkerziehung an Polytechnischen
Lehrgängen und an hauswirtschaftlichen Berufs-
schulen um 113 S"

18. Im § 59 Abs. 2 wird der Betrag „2165 S"
durch den Betrag „2293 S" ersetzt.

19. Im § 59 a Abs. 1 wird in Z 1 der Betrag
„728 S" durch den Betrag „771 S", in Z 2 der
Betrag „1104 S" durch den Betrag „1169 S" und in
Z 3 der Betrag „1515 S" durch den Betrag
„1604 S" ersetzt.

20. Im § 59 a Abs. 2 wird der Betrag „728 S"
durch den Betrag „771 S" ersetzt.

21. Im § 59 a Abs. 2 a wird der Betrag „158 S"
durch den Betrag „167 S" ersetzt.

22. Im § 59 a Abs. 3 wird der Betrag „1104 S"
durch den Betrag „1169 S" ersetzt.

23. Im § 59 a Abs. 5 Z 1 lit. c wird der Betrag
„874 S" durch den Betrag „926 S" ersetzt.

24. Im § 59 b Abs. 1 werden ersetzt:
a) in Z 1 lit. a, Z 2 lit. a und Z 3 lit. a der Betrag

„517 S" durch den Betrag „548 S",
b) in Z 1 lit. b, Z 2 lit. b, Z 2 lit. c und Z 3 lit. b

der Betrag „645 S" durch den Betrag „683 S",
c) in Z 1 lit. c und Z 2 lit. d der Betrag „775 S"

durch den Betrag „821 S" und
d) in Z 4 der Betrag „259 S" durch den Betrag

„274 S".

25. Im § 59 b Abs. 2 werden ersetzt:
a) in Z 1 lit. a, Z 2 lit. a und Z 3 lit. a der Betrag

„517 S" durch den Betrag „548 S",
b) in Z 1 lit. b, Z 2 lit. b und Z 3 lit. b der Betrag

„645 S" durch den Betrag „683 S",
c) in Z 1 lit. c und Z 3 lit. c der Betrag „713 S"

durch den Betrag „755 S",
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d) in Z 4 der Betrag „509 S" durch den Betrag
„539 S" und

e) in Z 5 der Betrag „255 S" durch den Betrag
„270 S".

26. Im § 59 b Abs. 3 wird in Z 1 der Betrag
„775 S" durch den Betrag „821 S" und in Z 2 der
Betrag „909 S" durch den Betrag „963 S" ersetzt.

27. Die Tabelle im § 60 Abs. 1 erhält folgende
Fassung:

28. Im § 60 Abs. 3 wird der Betrag „429 S" durch
den Betrag „454 S" und der Betrag „358 S" durch
den Betrag „379 S" ersetzt.

29. Im § 60 Abs. 4 wird der Betrag „129 S" durch
den Betrag „137 S" und der Betrag „107 S" durch
den Betrag „113 S" ersetzt.

30. Die Tabelle im § 60 a Abs. 2 erhält folgende
Fassung:

31. Im § 62 a Abs. 2 wird der Betrag „4 190 S"
durch den Betrag „4437 S" ersetzt.

32. Im § 62 a Abs. 3 wird der Betrag „617 S"
durch den Betrag „653 S" ersetzt.

33. Im § 62 a Abs. 5 wird der Betrag „6174 S"
durch den Betrag „6538 S" ersetzt.

34. Die Tabelle im § 65 Abs. 1 erhält folgende
Fassung:

35. Im § 65 Abs. 3 wird der Betrag „1 240 S"
durch den Betrag „1313 S" und der Betrag
„2 480 S" durch den Betrag „2 626 S" ersetzt.

36. Im § 65 Abs. 4 wird der Betrag „1455 S"
durch den Betrag „1541 S" ersetzt.

37. Die Tabelle im § 72 Abs. 1 erhält folgende
Fassung:

38. § 73 Abs. 1 lautet:

„(1) Dem Wachebeamten gebührt eine ruhege-
nußfähige Dienstzulage. Sie beträgt während der
Dauer des provisorischen Dienstverhältnisses 276 S
und nach der Definitivstellung



10. Stück — Ausgegeben am 18. Jänner 1991 — Nr. 22 101

39. Im § 73 a werden ersetzt:
a) der Betrag „874 S" durch den Betrag „926 S",
b) der Betrag „923 S" durch den Betrag „977 S"

und
c) der Betrag „1094 S" durch den Betrag

„1159 S".

40. Im § 73 b Abs. 1 wird der Betrag „517 S"
durch den Betrag „548 S" ersetzt.

41. Die Tabelle im § 74 Abs. 1 erhält folgende
Fassung:

42. Die Tabelle im § 76 Abs. 1 erhält folgende
Fassung:

43. Im § 76 a Abs. 1 werden ersetzt:
a) der Betrag „1 038 S" durch den Betrag

„1 099 S",
b) der Betrag „780 S" durch den Betrag „826 S"

und
c) der Betrag „518 S" durch den Betrag „549 S".

44. Im § 77 Abs. 1 wird der Betrag „861 S" durch
den Betrag „912 S" ersetzt.

45. Die Tabelle im § 78 Abs. 1 erhält folgende
Fassung:

46. Im § 79 a wird der Betrag „2 206 S" durch
den Betrag „2 336 S" ersetzt.

47. Im § 79 b wird der Betrag „423 S" durch den
Betrag „448 S" und der Betrag „508 S" durch den
Betrag „538 S" ersetzt.

48. Die Tabelle im § 82 a Abs. 2 erhält folgende Fassung:



102 10. Stück — Ausgegeben am 18. Jänner 1991 — Nr. 22

49. Im § 82 a Abs. 3 wird der Betrag „2401 S"
durch den Betrag „2543 S" und der Betrag
„2618 S" durch den Betrag „2772 S" ersetzt.

50. Im § 82 a Abs. 5 wird in Z 1 der Betrag
„79 350 S" durch den Betrag „84 032 S" und in Z 2
der Betrag „75 350 S" durch den Betrag „79 796 S"
ersetzt.

51. Die Tabelle im § 82 c Abs. 1 erhält folgende Fassung:

52. Die Tabelle im § 82 c Abs. 5 erhält folgende Fassung:

53. Im § 85 b Abs. 1 wird der Betrag „406 S"
durch den Betrag „430 S" ersetzt.

54. Im § 85 d Abs. 1 wird der Betrag „1945 S"
durch den Betrag „2060 S" ersetzt.

55. Im § 85 d Abs. 2 Z 1 wird der Betrag „435 S"
durch den Betrag „461 S" ersetzt.

56. § 86 Abs. 2 Z 1 bis 6 lautet:
„1. Beamte der Allgemeinen Verwaltung, Wache-

beamte und Berufsoffiziere

a) in den Verwendungsgruppen E und D
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b) in den Verwendungsgruppen A, H 1, B,
W 1, H 2, C und W 2

2. Beamte in handwerklicher Verwendung

3. Universitäts(Hochschul)professoren

4. Lehrer

5. Beamte des Schulaufsichtsdienstes

6. Beamte der Post- und Telegraphenverwaltung

57. Im § 86 Abs. 3 wird der Betrag „3 075 S"
durch den Betrag „3 256 S" ersetzt.

Artikel II

Artikel IV der 31. Gehaltsgesetz-Novelle, BGBl.
Nr. 662/1977, zuletzt geändert durch das Bundes-
gesetz BGBl. Nr. 179/1990, wird wie folgt geän-
dert:

Die Tabelle im Abs. 3 erhält folgende Fassung:

Artikel III

Art. XII Abs. 1 zweiter Satz der 41. Gehaltsge-
setz-Novelle, BGBl. Nr. 656/1983, zuletzt geändert
durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 737/1988,
lautet:

„Diese Dienstzulage beträgt, wenn er in diesem
Gegenstand dauernd unterrichtet, 949 S je Monats-
wochenstunde."

Artikel IV

Das Richterdienstgesetz, BGBl. Nr. 305/1961,
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 455/1990, wird wie folgt geändert:

1. Im § 65 a wird der Betrag „17482 S" durch
den Betrag „18513 S" ersetzt.
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2. Die Tabelle im § 66 Abs. 2 erhält folgende
Fassung:

3. Im § 66 Abs. 2 letzter Satz wird in den Z 1 und
2 der Betrag „67 502 S" jeweils durch den Betrag
„71 485 S" und in Z 3 der Betrag „75 043 S" durch
den Betrag „79 471 S" ersetzt.

4. Im § 67 Abs. 1 wird der Betrag „3 382 S" durch
den Betrag „3 582 S" ersetzt.

5. Im § 68 d Abs. 2 wird der Betrag „3 075 S"
durch den Betrag „3 256 S" ersetzt.

Artikel V

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1991 in
Kraft.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
die Bundesregierung, in Angelegenheiten jedoch,
die nur den Wirkungsbereich eines Bundesministers
betreffen, dieser Bundesminister betraut.

Waldheim

Vranitzky

23 . Bundesgesetz, mit dem das Vertragsbe-
dienstetengesetz 1948 (43. Vertragsbedienste-
tengesetz-Novelle) und die Bundesforste-

Dienstordnung 1986 geändert werden

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBl.
Nr. 86, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. Nr. 447/1990, wird wie folgt geändert:

1. Im § 2 c Abs. 2 werden ersetzt:
a) in Z 1 der Betrag „5564 S" durch den Betrag

„5892 S" und
b) in Z 2 der Betrag „6622 S" durch den Betrag

„7013 S".

2. Die Tabelle im § 11 Abs. 1 erhält folgende
Fassung:

3. Die Tabelle im § 11 Abs. 3 erhält folgende
Fassung:

4. Die Tabelle im § 14 Abs. 1 erhält folgende
Fassung:
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5. Die Tabelle im § 14 Abs. 3 erhält folgende
Fassung:

6. Im § 22 Abs. 2 wird in der Tabelle der Betrag
„1 344 S" durch den Betrag „1 423 S" und der
Betrag „1 707 S" durch den Betrag „1 808 S"
ersetzt.

7. Die Tabelle im § 41 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

8. Die Tabelle im § 44 erhält folgende Fassung:

9. Im § 44 a Abs. 2 werden ersetzt:
a) der Betrag „518,20 S" durch den Betrag

„548,80 S",

b) der Betrag „155,60 S" durch den Betrag
„164,80 S",

c) der Betrag „188,10 S" durch den Betrag
„199,20 S" und

d) der Betrag „56,40 S" durch den Betrag
„59,70 S".

10. Im § 44 a Abs. 3 und 4 werden ersetzt:
a) in Abs. 3 und Abs. 4 Z 1 und 2 der Betrag

„346,80 S" durch den Betrag „367,30 S",
b) in Abs. 3 und Abs. 4 Z 3 der Betrag

„635,20 S" durch den Betrag „672,70 S" und
c) in Abs. 4 Z 4 der Betrag „285,20 S" durch den

Betrag „302,00 S".

11. Im § 44 a Abs. 5 werden ersetzt:
a) der Betrag „227,00 S" durch den Betrag

„240,40 S",
b) der Betrag „188,10 S" durch den Betrag

„199,20 S",
c) der Betrag „68,20 S" durch den Betrag

„72,20 S" und
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d) der Betrag „56,40 S" durch den Betrag
„59,70 S".

12. Im § 44 a Abs. 6 wird der Betrag „386,00 S"
durch den Betrag „408,80 S" ersetzt.

13. Im § 44 a Abs. 7 wird der Betrag „82,20 S"
durch den Betrag „87,00 S" ersetzt.

14. Im § 44 a Abs. 8 werden ersetzt:
a) in Z 1 der Betrag „376,50 S" durch den

Betrag „398,70 S",
b) in Z 2 der Betrag „571,40 S" durch den

Betrag „605,10 S" und
c) in Z 3 der Betrag „783,90 S" durch den

Betrag „830,20 S".

15. Im § 44 a Abs. 9 wird der Betrag „662,40 S"
durch den Betrag „701,50 S" ersetzt.

16. Im § 44 b werden ersetzt:
a) in Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 Z 1 der Betrag

„6194 S" durch den Betrag „6559 S",
b) in Abs. 1 Z 2 und Abs. 2 Z 2 der Betrag

„7739 S" durch den Betrag „8196 S",

c) in Abs. 1 Z 3 der Betrag „9298 S" durch den
Betrag „9847 S" und

d) in Abs. 2 Z 3 der Betrag „8552 S" durch den
Betrag „9057 S".

17. Im § 44 c Abs. 1 werden ersetzt:
a) der Betrag „37084 S" durch den Betrag

„39272 S",
b) der Betrag „32758 S" durch den Betrag

„34691 S",
c) der Betrag „27231 S" durch den Betrag

„28838 S" und
d) der Betrag „20455 S" durch den Betrag

„21662 S".

18. Die Tabelle im §54 Abs. 1 erhält folgende
Fassung:

19. § 63 Abs. 1 lautet:

„(1) Das monatliche Sonderentgelt (mit Aus-
nahme der Haushaltszulage) jener Vertragsbedien-
steten, mit denen vor dem 1. Jänner 1991 gemäß
§ 36 ein Sondervertrag abgeschlossen worden ist,
wird ab 1. Jänner 1991 um 5,9% erhöht."

Artikel II

Die Bundesforste-Dienstordnung 1986, BGBl.
Nr. 298, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. Nr. 447/1990, wird wie folgt geändert:

1. Die Tabelle im § 21 Abs. 2 erhält folgende
Fassung:

2. Die Tabelle im §21 Abs. 4 erhält folgende
Fassung:

3. Im § 24 Abs. 2 werden ersetzt:
a) der Betrag „1598 S" durch den Betrag

„1 692 S",
b) der Betrag „1380 S" durch den Betrag

„1461 S",
c) der Betrag „944 S" durch den Betrag

„1000 S" und
d) der Betrag „797 S" durch den Betrag „844 S".
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4. Die Tabelle im § 25 Abs. 4 erhält folgende Fassung:

5. § 28 Abs. 12 lautet:

„(12) Der Zuschlag zur Verwendungszulage
beträgt

1. für Oberforstmeister
a) bis einschließlich des 950. Punktes 21,60 S,
b) ab dem 951. Punkt 4,30 S
für jeden vollen Punkt,

2. für Bedienstete der Verwendungsstufe A 3
a) bis einschließlich des 50. Punktes 115,50 S,
b) vom 51. bis einschließlich 65. Punkt

169,20 S,
c) vom 66. bis einschließlich 80. Punkt

261,50 S,
d) vom 81. bis einschließlich 95. Punkt

130,80 Sund
e) ab dem 96. Punkt 76,90 S
für jeden vollen Punkt,

3. für Bedienstete des gehobenen Forstdienstes
und Bedienstete, die mit der Leitung eines
Sägewerkes betraut sind,
a) bis einschließlich des 6. Punktes 123,20 S,
b) für den 7. Punkt 246,20 S,
c) vom 8. bis einschließlich 10. Punkt

492,00 S,
d) vom 11. bis einschließlich 13. Punkt

738,40 S,

e) für den 14. und 15. Punkt 553,50 S,
f) vom 16. bis einschließlich 20. Punkt

369,10 Sund
g) ab dem 21. Punkt 246,20 S
für jeden vollen Punkt,

4. für Bedienstete der Verwendungsstufe D 1
142,30 S für jeden vollen Punkt."

6. Im § 29 Abs. 2 wird der Betrag „2179 S" durch
den Betrag „2308 S" und der Betrag „11,60 S"
durch den Betrag „12,30 S" ersetzt.

7. Im § 29 a wird der Betrag „3 000 S" durch den
Betrag „3 177 S" ersetzt.

8. § 93 a Abs. 1 lautet:

„(1) Das monatliche Sonderentgelt (mit Aus-
nahme der Haushaltszulage) jener Bediensteten, mit
denen vor dem 1. Jänner 1991 gemäß §70 ein
Sondervertrag abgeschlossen worden ist, wird ab
1. Jänner 1991 um 5,9% erhöht."

Artikel III

Es treten in Kraft:
1. Art. II Z 7 mit 1. Juli 1992,
2. die übrigen Bestimmungen dieses Bundesge-

setzes mit 1. Jänner 1991.

Waldheim

Vranitzky

2 4 . Bundesgesetz, mit dem das Beamten-
Dienstrechtsgesetz 1979, das Richterdienstge-
setz, das Vertragsbedienstetengesetz 1948, die
Bundesforste-Dienstordnung 1986, das Pen-
sionsgesetz 1965, das Allgemeine Sozialversi-
cherungsgesetz und das Arbeitslosenversiche-
rungsgesetz 1977 aus Anlaß der Einrichtung
von unabhängigen Verwaltungssenaten geän-

dert werden

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das BDG 1979, BGBl. Nr. 333, zuletzt geändert
durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 447/1990, wird
wie folgt geändert:
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1. An die Stelle des § 20 Abs. 1 Z 6 treten folgende
Bestimmungen:

„6. Begründung eines unbefristeten Dienstverhält-
nisses zu einem Land (zur Gemeinde Wien) als
Mitglied eines unabhängigen 'Verwaltungsse-
nates,

7. Tod."

2. § 75 Abs. 4 lautet:

„(4) Die Gewährung eines Karenzurlaubes, der
länger als fünf Jahre dauern soll oder der
gemeinsam mit früheren in einem Bundesdienstver-
hältnis zurückgelegten Karenzurlauben eine Ge-
samtdauer von fünf Jahren übersteigt, bedarf der
Zustimmung des Bundeskanzlers und des Bundes-
ministers für Finanzen. Auf die Gesamtdauer sind
nicht anzurechnen:

1. Karenzurlaube gemäß Abs. 5,
2. Karenzurlaube, auf die ein Rechtsanspruch

besteht,
3. Karenzurlaube, die kraft Gesetzes eintreten."

3. Dem § 75 wird folgender Abs. 6 angefügt:

„(6) Ein Beamter, mit dem ein befristetes
Dienstverhältnis zu einem Land (zur Gemeinde
Wien) als Mitglied eines unabhängigen Verwal-
tungssenates begründet wird, ist für die Dauer der
Mitgliedschaft zum unabhängigen Verwaltungsse-
nat gegen Entfall der Bezüge beurlaubt (Karenzur-
laub). Die Zeit dieses Karenzurlaubes ist für Rechte,
die von der Dauer des Dienstverhältnisses abhän-
gen, zu berücksichtigen."

4. Im § 148 Abs. 2 wird die Zitierung „§ 20 Abs. 1
Z 3 bis 6" durch die Zitierung „§ 20 Abs. 1 Z 3 bis
7" ersetzt.

5. § 175 Abs. 5 lautet:

„(5) In die Zeiten nach Abs. 1 bis 4 sind Zeiten
nicht einzurechnen, in denen der Universi-
täts(Hochschul)assistent

1. nach den §§17 bis 19 freizustellen war oder
Anspruch auf Gewährung der erforderlichen
freien Zeit hatte oder

2. sich in einem Karenzurlaub gemäß § 75 Abs. 6
befunden hat."

6. § 177 Abs. 4 lautet:

„(4) In die im Abs. 3 angeführte Zeit von sechs
Jahren sind nicht einzurechnen:

1. Zeiten, in denen der Universitäts(Hoch-
schul)assistent nach den §§ 17 bis 19 freizustel-
len war oder Anspruch auf Gewährung der
erforderlichen freien Zeit hatte,

2. Zeiten von Karenzurlauben nach den §§ 15 bis
15b und 15d MSchG oder nach den §§ 2 bis 5
und 9 EKUG im provisorischen Dienstverhält-
nis bis zu einem Höchstausmaß von zwei
Jahren

3. Zeiten von Karenzurlauben nach § 75 Abs. 6
im provisorischen Dienstverhältnis."

Artikel II

Das Richterdienstgesetz, BGBl. Nr. 305/1961,
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 22/1991, wird wie folgt geändert:

1. Im Art. III Abs. 2 wird die Zitierung „§§ 25
Abs. 3 und 4, 29, 31 Abs. 2 und 3, 32, 33, 36 bis 49,
60, 70, 77, 82, 90 und 92 bis 98" durch die Zitierung
„§§ 25 Abs. 3 und 4, 29, 31 Abs. 2 und 3, 32, 33, 36
bis 49, 60, 70, 77, 82 bis 99" ersetzt.

1a. Dem Art. III wird folgender Abs. 3 angefügt:

„(3) Ein Richteramtsanwärter, mit dem ein
befristetes Dienstverhältnis zu einem Land (zur
Gemeinde Wien) als Mitglied eines unabhängigen
Verwaltungssenates begründet wird, ist für die
Dauer der Mitgliedschaft zum unabhängigen
Verwaltungssenat gegen Entfall der Bezüge beur-
laubt (Karenzurlaub). Die Zeit dieses Karenzurlau-
bes ist für Rechte, die von der Dauer des
Dienstverhältnisses abhängen, zu berücksichtigen."

1b. Im §25 Abs. 4 wird die Zitierung „§90"
durch die Zitierung „§ 82 Abs. 1" ersetzt.

1c. Dem § 66 wird folgender Abs. 14 angefügt:

„(14) Wird ein Richter, der sich im zeitlichen
Ruhestand befunden hat, wieder in den Dienststand
aufgenommen, werden abweichend vom § 14 des
Gehaltsgesetzes 1956 und vom § 86 jene im
zeitlichen Ruhestand verbrachte Zeiten zur Gänze
für die Vorrückung in höhere Bezüge wirksam,
während derer

1. sein Anspruch auf Ruhebezug wegen seiner
Mitgliedschaft zu einem unabhängigen Ver-
waltungssenat geruht hat oder

2. er Mitglied eines unabhängigen Verwaltungs-
senates war und keinen Anspruch auf
Ruhebezug hatte."

2. § 67 Abs. 1 letzter Satz lautet:

„Die §§ 8 und 10 des Gehaltsgesetzes 1956 und § 66
Abs. 6 bis 9 und 14 sind auf diesen Zeitraum
anzuwenden."

3. § 68d Abs. 2 letzter Satz lautet:

„Die §§ 8 und 10 des Gehaltsgesetzes 1956 und § 66
Abs. 6 bis 9 und 14 sind auf diesen Zeitraum
anzuwenden."

4. § 72 Abs. 5 lautet:

„(5) Der Anspruch auf Erholungsurlaub vermin-
dert sich für jenes Kalenderjahr, in das Zeiten

1. eines Karenzurlaubes oder
2. eines zeitlichen Ruhestandes wegen Mitglied-

schaft zu einem unabhängigen Verwaltungsse-
nat

fallen. Der Erholungsurlaub gebührt demnach —
soweit er noch nicht verbraucht worden ist — in
dem Ausmaß, das dem um diese Zeiten verkürzten
Kalenderjahr entspricht."
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5. § 84 Abs. 1 lautet:

„(1) Der Richter ist in den zeitlichen Ruhestand
zu versetzen, wenn

1. er infolge Krankheit länger als ein Jahr vom
Dienst abwesend ist oder

2. er wegen körperlicher oder geistiger Eigen-
schaften oder Gebrechen dienstunfähig ist
oder

3. mit ihm ein befristetes Dienstverhältnis zu
einem Land (zur Gemeinde Wien) als Mitglied
eines unabhängigen Verwaltungssenates be-
gründet wird,

sofern nicht die Voraussetzungen für die Verset-
zung in den dauernden Ruhestand vorliegen."

6. Dem § 84 wird folgender Abs. 3 angefügt:

„(3) Solange ein in den zeitlichen Ruhestand
versetzter Richter Mitglied eines unabhängigen
Verwaltungssenates ist, ruht sein allfälliger An-
spruch auf einen Ruhebezug. Diesem Richter steht
auch keine Abfertigung zu."

7. § 85 Abs. 3 lautet:

„(3) Erlangt der Richter wieder die Dienstfähig-
keit oder scheidet ein im zeitlichen Ruhestand
befindlicher Richter aus einem unabhängigen
Verwaltungssenat aus, so kann er auf Grund eines
Bewerbungsgesuches oder von Amts wegen, jedoch
nach Einholung von Besetzungsvorschlägen der
Personalsenate, durch Ernennung reaktiviert wer-
den. Von Amts wegen darf der Richter nur durch
Ernennung auf eine Planstelle an seinem letzten
Dienstort und seiner letzten Gehaltsgruppe reakti-
viert werden. Der Bundesminister für Justiz hat
darauf hinzuwirken, daß dem Richter, der wegen
seiner Tätigkeit in einem unabhängigen Verwal-
tungssenat in den zeitlichen Ruhestand versetzt
worden ist, der Wechsel auf eine entsprechende
Planstelle eines Richters gewahrt bleibt."

7a. Im § 87 wird die Zitierung „§ 84 Abs. 1"
durch die Zitierung „§ 84 Abs. 1 Z 1 oder 2" ersetzt.

8. Die §§89 bis 93 lauten:

„Unfreiwillige Versetzung in den zeitlichen Ruhe-
stand wegen Mitgliedschaft zu einem unabhängigen

Verwaltungssenat

§ 89. Der Richter ist vom Dienstgericht in den
zeitlichen Ruhestand zu versetzen, wenn

1. mit ihm ein befristetes Dienstverhältnis zu
einem Land (zur Gemeinde Wien) als Mitglied
eines unabhängigen Verwaltungssenates be-
gründet wird und

2. er weder aus eigenem seine Versetzung in den
Ruhestand beantragt noch der Aufforderung
nach § 91 Abs. 2 nachkommt.

Zuständigkeit des Dienstgerichtes

§ 90. Als Dienstgericht sind — vorbehaltlich des
§ 82 Abs. 3 — zuständig:

1. das Oberlandesgericht hinsichtlich der im
Sprengel dieses Gerichtshofes ernannten Rich-
ter mit Ausnahme der Vizepräsidenten und der
Präsidenten der Gerichtshöfe erster Instanz
sowie der beim Oberlandesgericht ernannten
Richter,

2. der Oberste Gerichtshof hinsichtlich aller
übrigen Richter und als Rechtsmittelgericht
hinsichtlich der in Z 1 genannten Richter.

Aufforderung an den Richter

§ 91. (1) Wenn die Gesamtbeurteilung des
Richters durch drei aufeinanderfolgende Jahre auf
nicht entsprechend gelautet hat oder Umstände
vorliegen, die die Vermutung seiner Dienstunfähig-
keit infolge körperlicher oder geistiger Eigenschaf-
ten oder Gebrechen begründen, so ist er schriftlich
aufzufordern, binnen einem Monat nach Zustellung
der Aufforderung um seine Versetzung in den
Ruhestand anzusuchen.

(2) Ein Richter, mit dem ein befristetes
Dienstverhältnis zu einem Land (zur Gemeinde
Wien) als Mitglied eines unabhängigen Verwal-
tungssenates begründet wird, hat seine Versetzung
in den zeitlichen Ruhestand zu beantragen. Kommt
er dieser Pflicht nicht nach, so ist er schriftlich
aufzufordern, binnen einer Woche nach Zustellung
der Aufforderung seine Versetzung in den Ruhe-
stand zu beantragen.

(3) Die Aufforderung hat der Präsident des
Oberlandesgerichtes (Präsident des Obersten Ge-
richtshofes) hinsichtlich der ihm unterstellten
Richter, bezüglich der übrigen Richter der Bundes-
minister für Justiz zu erlassen.

Nichtbefolgung der Aufforderung

§ 92. Kommt der Richter einer Aufforderung
nach § 91 Abs. 1 oder 2 nicht nach, so hat die Stelle,
die die Aufforderung erlassen hat, die Beschlußfas-
sung des Dienstgerichtes zu veranlassen.

Besetzung des Dienstgerichtes und Verfahren

§ 93. (1) Auf die Besetzung des Dienstgerichtes
und das Verfahren vor dem Dienstgericht sind die
§§ 112 bis 120, 123 bis 136, 137 Abs. 3, 138 bis 140,
142, 143, 146 Abs. 2,157 und 161 bis 165 sinngemäß
anzuwenden.

(2) Gegen den Beschluß des Oberlandesgerichtes
als Dienstgericht (§ 82 Abs. 1 Z 1 und 2 und § 92)
können der betroffene Richter und die Oberstaats-
anwaltschaft Beschwerde an den Obersten Gerichts-
hof als Dienstgericht erheben."

9. § 95 Abs. 1 lautet:

„(1) Das Dienstgericht kann nach Anhörung der
Oberstaatsanwaltschaft (der Generalprokuratur)
ohne mündliche Verhandlung die Enthebung des
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Richters vom Dienst verfügen, wenn dies mit
Rücksicht auf die Art seiner körperlichen oder
geistigen Eigenschaften oder Gebrechen erforder-
lich ist."

10. Im § 96 wird die Wortfolge „des Oberstaats-
anwaltes (Generalprokurators)" durch die Wort-
folge „der Oberstaatsanwaltschaft (der Generalpro-
kuratur)" ersetzt.

11. Im § 98 wird die Wortfolge „der Oberstaats-
anwalt" durch die Wortfolge „die Oberstaatsan-
waltschaft" ersetzt.

12. § 100 lautet:

„Auflösung des Dienstverhältnisses

§ 100. (1) Das Dienstverhältnis wird aufgelöst
durch

1. Austritt,
2. Verlust der österreichischen Staatsbürger-

schaft,
3. Rechtskraft der Disziplinarstrafe der Dienst-

entlassung,
4. Amtsverlust gemäß § 27 Abs. 1 des Strafge-

setzbuches, BGBl. Nr. 60/1974,
5. Begründung eines unbefristeten Dienstverhält-

nisses zu einem Land (zur Gemeinde Wien) als
Mitglied eines unabhängigen Verwaltungsse-
nates.

(2) Den Austritt aus dem Dienstverhältnis kann
der Richter nur schriftlich erklären. Die Erklärung
wird frühestens mit Ablauf des auf die Einbringung
nächstfolgenden Kalendermonates, ansonsten mit
Ablauf des in der Erklärung angegebenen Kalender-
monates wirksam.

(3) Die Austrittserklärung kann vom Richter bis
spätestens einen Monat vor ihrem Wirksamkeitsbe-
ginn widerrufen werden. Der Widerruf ist nicht
mehr zulässig, wenn die Planstelle des Richters
bereits im ,Amtsblatt zur Wiener Zeitung' zur
Besetzung ausgeschrieben worden ist.

(4) Die Bestimmungen über den Austritt sind
auch auf Richter des Ruhestandes anzuwenden.
Ansonsten wird das Dienstverhältnis eines Richters
des Ruhestandes nur aufgelöst durch die Rechts-
kraft der

1. Disziplinarstrafe nach § 159 lit. c,
2. Verurteilung durch ein inländisches Gericht

wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz
begangener strafbarer Handlungen zu einer
mehr als einjährigen Freiheitsstrafe. Das
Dienstverhältnis wird jedoch nicht aufgelöst,
wenn diese Rechtsfolge der Verurteilung
bedingt nachgesehen wird, es sei denn, daß die
Nachsicht widerrufen wird.

(5) Durch die Auflösung des Dienstverhältnisses
erlöschen, soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt
ist, alle aus dem Dienstverhältnis sich ergebenden
Anwartschaften, Rechte und Befugnisse des Rich-
ters und seiner Angehörigen. Ansprüche des
Richters, die sich auf die Zeit vor der Auflösung des
Dienstverhältnisses beziehen, bleiben unberührt."

13. Im § 108 Abs. 2 wird die Zitierung „§ 84"
durch die Zitierung „§ 84 Abs. 1 Z 1 oder 2" ersetzt.

Artikel III

Das Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBl.
Nr. 86, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. Nr. 23/1991, wird wie folgt geändert:

1. § 29 b Abs. 4 lautet:

„(4) Die Gewährung eines Karenzurlaubes, der
länger als fünf Jahre dauern soll oder der
gemeinsam mit früheren in einem Bundesdienstver-
hältnis zurückgelegten Karenzurlauben eine Ge-
samtdauer von fünf Jahren übersteigt, bedarf der
Zustimmung des Bundeskanzlers und des Bundes-
ministers für Finanzen. Auf die Gesamtdauer sind
nicht anzurechnen:

1. Karenzurlaube gemäß Abs. 5,
2. Karenzurlaube, auf die ein Rechtsanspruch

besteht,
3. Karenzurlaube, die kraft Gesetzes eintreten."

2. Dem § 29 b werden folgende Abs. 8 und 9
angefügt:

„(8) Ein Vertragsbediensteter, mit dem ein
befristetes Dienstverhältnis zu einem Land (zur
Gemeinde Wien) als Mitglied eines unabhängigen
Verwaltungssenates begründet wird, ist für die
Dauer der Mitgliedschaft zum unabhängigen
Verwaltungssenat gegen Entfall der Bezüge beur-
laubt (Karenzurlaub). Die Zeit dieses Karenzurlau-
bes ist für Rechte, die von der Dauer des
Dienstverhältnisses abhängen, zu berücksichtigen.

(9) Abs. 8 und § 30 Abs. 1 Z 7 sind auf alle
Bundesbediensteten anzuwenden, nicht jedoch auf
Beamte und auf Bedienstete, für die die Bundesfor-
ste-Dienstordnung 1986, BGBl. Nr. 298, gilt."

3. § 30 Abs. 1 lautet:

„(1) Das Dienstverhältnis des Vertragsbedienste-
ten endet

1. durch Tod oder
2. durch einverständliche Lösung oder
3. durch Übernahme des Vertragsbediensteten in

ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis
zum Bund oder

4. durch Übernahme des Vertragsbediensteten in
ein anderes Dienstverhältnis zum Bund, aus
dem dem Vertragsbediensteten eine Anwart-
schaft auf einen Ruhe(Versorgungs)genuß
erwächst, oder
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5. durch vorzeitige Auflösung oder
6. durch Zeitablauf nach § 24 Abs. 9 oder nach

§ 46 Abs. 6 oder
7. durch Begründung eines unbefristeten Dienst-

verhältnisses zu einem Land (zur Gemeinde
Wien) als Mitglied eines unabhängigen Ver-
waltungssenates oder

8. — wenn das Dienstverhältnis auf bestimmte
Zeit eingegangen worden ist — mit dem
Ablauf der Zeit, für die es eingegangen wurde,
oder mit dem Abschluß der Arbeit, auf die es
abgestellt war, oder

9. — wenn das Dienstverhältnis auf unbestimmte
Zeit eingegangen worden ist — durch
Kündigung mit Ablauf der Kündigungsfrist."

4. Im § 30 Abs. 5 wird der Klammerausdruck
„(Abs. 1 lit. b)" durch den Klammerausdruck
„(Abs. 1 Z 2)" ersetzt.

5. § 35 Abs. 2 Z 8 lautet:
„8. wenn das Dienstverhältnis gemäß § 30 Abs. 1

Z 3, 4 oder 7 endet."

Artikel IV

Die Bundesforste-Dienstordnung 1986, BGBl.
Nr. 298, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. Nr. 23/1991, wird wie folgt geändert:

1. § 56 Abs. 4 lautet:

„(4) Die Gewährung eines Karenzurlaubes, der
länger als fünf Jahre dauern soll oder der
gemeinsam mit früheren in einem Bundesdienstver-
hältnis zurückgelegten Karenzurlauben eine Ge-
samtdauer von fünf Jahren übersteigt, bedarf der
Zustimmung des Bundeskanzlers und des Bundes-
ministers für Finanzen. Auf die Gesamtdauer sind
nicht anzurechnen:

1. Karenzurlaube gemäß Abs. 5,
2. Karenzurlaube, auf die ein Rechtsanspruch

besteht,
3. Karenzurlaube, die kraft Gesetzes eintreten."

2. Dem § 56 wird folgender Abs. 8 angefügt:

„(8) Ein Bediensteter, mit dem ein befristetes
Dienstverhältnis zu einem Land (zur Gemeinde
Wien) als Mitglied eines unabhängigen Verwal-
tungssenates begründet wird, ist für die Dauer der
Mitgliedschaft zum unabhängigen Verwaltungsse-
nat gegen Entfall der Bezüge beurlaubt (Karenzur-
laub). Die Zeit dieses Karenzurlaubes ist für Rechte,
die von der Dauer des Dienstverhältnisses abhän-
gen, zu berücksichtigen."

3. §62 Abs. 1 lautet:

„(1) Das Dienstverhältnis des Bediensteten endet
1. durch Tod oder
2. durch einverständliche Lösung oder
3. durch Übernahme des Bediensteten in ein

öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis zum
Bund oder

4. durch Übernahme des Bediensteten in ein
anderes Dienstverhältnis zum Bund, aus dem
dem Bediensteten eine Anwartschaft auf einen
Ruhe(Versorgungs)genuß erwächst, oder

5. durch vorzeitige Auflösung oder
6. durch Zeitablauf nach § 40 Abs. 9 oder
7. durch Begründung eines unbefristeten Dienst-

verhältnisses zu einem Land (zur Gemeinde
Wien) als Mitglied eines unabhängigen Ver-
waltungssenates oder

8. — wenn das Dienstverhältnis auf bestimmte
Zeit eingegangen worden ist — mit dem
Ablauf der Zeit, für die es eingegangen wurde,
oder mit dem Abschluß der Arbeit, auf die es
abgestellt war, oder

9. — wenn das Dienstverhältnis auf unbestimmte
Zeit eingegangen worden ist — durch
Kündigung mit Ablauf der Kündigungsfrist."

4. § 67 Abs. 2 Z 8 lautet:

„8. wenn das Dienstverhältnis gemäß § 62 Abs. 1
Z 3, 4 oder 7 endet;"

Artikel V

Das Pensionsgesetz 1965, BGBl. Nr. 340, zuletzt
geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 447/1990, wird wie folgt geändert:

Dem § 57 wird folgender Abs. 4 angefügt:

„(4) Der Ruhegenuß eines gemäß § 84 Abs. 1 Z 3
des Richterdienstgesetzes in den zeitlichen Ruhe-
stand versetzten Richters und allfällige Versor-
gungsbezüge nach einem solchen Richter sind so zu
bemessen, als ob die Zeit der Mitgliedschaft im
unabhängigen Verwaltungssenat im Dienststand
verbracht worden wäre."

Artikel VI

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz,
BGBl. Nr. 189/1955, zuletzt geändert durch das
Bundesgesetz BGBl. Nr. 741/1990, wird wie folgt
geändert:

1. Im § 5 Abs. 1 wird am Ende der Z 11 der Punkt
durch einen Strichpunkt ersetzt. Folgende Z 12 wird
angefügt:
„12. in einem befristeten öffentlich-rechtlichen

Dienstverhältnis ohne Pensionsanwartschaft
zu einem Land (zur Gemeinde Wien)
stehende Mitglieder von unabhängigen Ver-
waltungssenaten, wenn sie zum Zweck der
Ausübung der Mitgliedschaft zum unabhän-
gigen Verwaltungssenat in einem pensions-
versicherungsfreien Dienstverhältnis gegen
Entfall der Bezüge beurlaubt sind (Karenzur-
laub) und die Zeit dieses Karenzurlaubes für
den Ruhegenuß wirksam ist."
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2. Im § 7 Z 2 lit. a wird die Wortfolge „—
ausgenommen die unkündbaren Bediensteten der
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter —"
durch die Wortfolge „— ausgenommen die
unkündbaren Bediensteten der Versicherungsanstalt
öffentlich Bediensteter sowie die Mitglieder von
unabhängigen Verwaltungssenaten gemäß § 5
Abs. 1 Z 12 —" ersetzt.

3. Dem § 308 Abs. 4 wird folgender Satz
angefügt: „Gleiches gilt für einen wegen Mitglied-
schaft in einem unabhängigen Verwaltungssenat in
den zeitlichen Ruhestand versetzten Richter, wenn

1. das befristete Dienstverhältnis als Mitglied des
unabhängigen Verwaltungssenates zu einem
Land (zur Gemeinde Wien) endet, sein
Bundesdienstverhältnis aber weiter andauert,
oder

2. das Bundesdienstverhältnis durch Tod endet."

4. Dem §311 Abs. 1 wird folgender Satz
angefügt: „Dies gilt auch für den Fall, daß ein
wegen Mitgliedschaft in einem unabhängigen
Verwaltungssenat in den zeitlichen Ruhestand
versetzter Richter, dem ein Anspruch auf einen

laufenden Ruhegenuß erwachsen ist, gemäß § 100
Abs. 1 Z 5 des Richterdienstgesetzes, BGBl.
Nr. 305/1961, aus seinem Bundesdienstverhältnis
ausscheidet."

Artikel VII

Das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, BGBl.
Nr. 609, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. Nr. 412/1990 und die Kundmachung BGBl.
Nr. 579/1990, wird wie folgt geändert:

Im § 1 Abs. 2 lit. b wird das Zitat „§ 5 Abs. 1 Z 3
und 4 des Allgemeinen Sozialversicherungsgeset-
zes" durch das Zitat „§ 5 Abs. 1 Z 3, 4 und 12 des
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes" ersetzt.

Artikel VIII

Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1991 in
Kraft.

Waldheim

Vranitzky


